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RS OGH 1953/10/29 1Ob746/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1953

Norm

ABGB §331

ABGB §1036

Rechtssatz

Der Baumeister, der in der Erwartung eines Vertragsabschlusses, mit welchem ihm das Eigentum einer ausgebombten

Liegenschaft übertragen werden soll, den Wiederaufbau des Hauses durchführt, ist bei Nichtzustandekommen des

Vertrages wie ein redlicher Besitzer zu behandeln und hat wie dieser Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen.
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